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Ergänzende Angaben für den Antrag 
auf Zulassung in ein höheres Fachsemester 

für NC-Studiengänge 
 

Die Vergabe der freien Studienplätze in höheren Fachsemestern erfolgt nach der 
Thüringer Vergabeverordnung (ThürVVO) vom 18. Juni 2009 (GVBl. S. 485). 

 
Sofern mehr Anträge vorliegen als Studienplätze verfügbar sind, erfolgt die Auswahl 
in nachstehender Reihenfolge (§ 35 Abs. 5 ThürVVO): 
 
 
   Kreuzen Sie bitte den auf Sie zutreffenden Grund an: 
 
 
1.   an Bewerber, die für denselben Studiengang an einer Hochschule  
   immatrikuliert sind oder waren in nachstehender Reihenfolge  
   (= „HOCHSCHULWECHSLER“): 
 
1.a   amtlich festgestellte (und nachgewiesene) Eigenschaft als  

  schwerbehinderter Mensch nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch  
  (SGB IX),        
 

1.b  Anerkennung besonderer sozialer, insbesondere familiärer und  
   wirtschaftlicher Gründe, die für einen Studienortwechsel sprechen, 
 
1.c  ohne besondere Gründe, 
 
 
2.  an sonstige Bewerber 
   (= „QUEREINSTEIGER“). 
 
 
Der von Ihnen angegebene Grund ist unbedingt durch geeignete Nachweise 
(Schwerbehindertenausweis, Eheurkunde, Geburtsurkunde, Bescheinigung des 
Einwohnermeldeamtes u.ä.) zu belegen. Anderenfalls kann dieser Grund keine 
Berücksichtigung finden. 
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